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  2 EINLEITUNG


  Die politische Grenze der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Bundesrepublik Deutschland verläuft zwar ungefähr in West-Ost-Richtung entlang dem Hochrhein bzw. entlang der (nicht überall genau festgelegten) Grenze durch den Bodensee. Doch der Kanton Schaffhausen sprengt mit ihrer fast ausschliesslichen Lage nördlich des Hochrheins diese grobe Festlegung und der Kanton Baselstadt auf der Südseite des Hochrheins tut dies mit ihrem ihrem auf der Nordseite des Hochrheins gelegenen Stadtteil Kleinbasel gleichfalls.
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    Kanton Schaffhausen in drei Kantonsteilen.

  


  Der Kanton Schaffhausen liegt mit seinen drei von einander getrennten Kantonsteilen wie gesagt nördlich des Hochrheins – sozusagen auf der deutschen Seite. Nur das Städtchen Stein am Rhein im sogenannten Schaffhauser „Ramsener Zipfel“ liegt mit seinem Zentrum zwar nördlich des Hochrheins, jedoch mit dem (kleinen) Stadtteil „Stein am Rhein vor der Brugg“ auch auf der Südseite des Hochrheins – an den Kanton Thurgau grenzend. Der Kanton Schaffhausen grenzt in Deutschland übrigens an den Landkreis Konstanz (Thema dieses Buches), den Schwarzwald-Baar-Kreis und den Kreis Waldshut – und an den Rhein natürlich.


  Und schliesslich ist die deutsche Grosstadt Konstanz seit Jahrhunderten mit den Stadtteilen Paradies, Altstadt und Niederburg gleichfall auf der Südseite des (deutschen) Grenzrheins angesiedelt – sozusagen auf der Schweizer Seite und an den Kanton Thurgau grenzend. Der Kanton Thurgau hat auf diese Weise mit dem Schaffhauser Ortsteil „Stein am Rhein vor der Brugg“ und den drei Stadtteilen der Grosssstadt Konstanz immerhin ziemlich abweichende Grenzverläufe auf der Südseite des Rheins – sozusagen auf der Schweizer Seite – hinnehmen müssen.


  Der Buchtitel STEINE MACHEN GRENZE ist übrigens sinngemäss abgeleitet vom Spruch „Kleider machen Leute“ nach der Novelle von Erich Kästner. Denn auch Grenzsteine „schmücken“ ja die umringende Landschaft – und damit die Natur – mit ihrem Ewigkeitsmaterial Granit, den darauf eingeritzten Zahlen und Grossbuchstaben sowie ihrer manchmal grossen Zahl auf wenigen Quadratmetern. Und natürlich mittels ihrer deutlich sichtbaren 1839 – Jahreszahl.als denkmalgeschützte Erinnerung an längst vergangenen Zeiten …!


  Im Untertitel LANDVERSTEINERUNG 1839 ist bezüglich des neuartigen Einsatzes von Grenzsteinen zur Grenzmarkierung der Begriff „Landversteinerung“ als kulturelle Metapher zur natürlichen, fossilen Versteinerungsprozesse in der Erdrinde eingesetzt worden.


  Die vielen Grenzsteine rund um den Kanton Schaffhausen legen somit Zeugnis davon ab wie diese „kulturellen Monumente“ einst in die Natur integriert worden sind und bis heute mehr oder weniger problemlos durchgehalten haben. Diese denkmalgeschützte Nachhaltigkeit macht auch den Reiz des Ganzen aus – und deswegen wurde dieser dazu passende eBook-Erfahrungsbericht geschrieben.


  Strassengrenzübergänge zwischen Deutschland und der Schweiz


  Die Liste der Straßengrenzübergänge zwischen Deutschland und der Schweiz führt insgesamt 67 Straßenübergänge, die von Kraftfahrzeugen genutzt werden können und zugleich auch genutzt werden dürfen. Diese Grenzübergänge werden mit laufender Nummerierung dem Grenzverlauf folgend von West nach Ost aufgelistet. Die Liste kann mittels des Google-Suchbegriffs „Liste der Straßengrenzübergänge zwischen Deutschland und der Schweiz via Wikipedia abgerufen werden.


  INFO: Übergänge, die nur dem Anliegerverkehr von einzelnen Häusern oder Höfen dienen, ausschließlich für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr geöffnet sind oder ehemals bedeutend waren, heute aber dauerhaft für den Verkehr geschlossen sind, sind nicht mitaufgezählt („Grüne Grenze“) worden. Nach der Auflistung der Übergänge des rechtsrheinischen Schweizer Gebiets um Schaffhausen folgen in der Liste die Grenzübergänge zur deutschen Exklave Büsingen am Hochrhein. Diese werden dem Grenzverlauf folgend entgegen dem Uhrzeigersinn gelistet.
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    Straßengrenzübergänge zwischen Deutschland und der Schweiz
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    Höhendiagramm des Grenzverlaufs Schweiz–Deutschland (ohne Exklave Büsingen am Hochrhein) mit den höchsten Gipfeln „Hoher Randen“ (927 m.ü.M.) und „Chroobach am Schienerberg“ (627 m.ü.M.).

  


  Die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz ist eine nach Schweizer Auffassung 347 km bzw. nach Auffassung Deutschlands 316 km lange politische Grenze in der Mitte Europas. Die Differenz hängt mit dem ungeklärten Grenzverlauf auf dem Obersee genannten Teil des Bodensees zusammen. Der Kanton Schaffhausen weist wohl den kompliziertesten Verlauf der Landesgrenze aller Kantone der Schweiz auf: Er grenzt auf 151,8 km (inkl. Enklave Büsingen) an die Bundesrepublik Deutschland. Gemäss Angaben des Statistishen Bundesamts lebten 2019 übrigens 306‘000 Deutsche in der Schweiz. (Wikipedia entnommen)


  3 GRENZSTEINE


  Ausführliche Informationen bezüglich Grenzsteine an sich sind u.a. zu finden in Wikipedia mittels des entsprechenden Google-Suchbegriffs – es ist eine sehr interessante, internationale Materie, über die hier informiert wird und diverse abweichende Grenzmarkierungen des Kanton Schaffhausen wegen schwierigen Gelände- und Nutzungsverhältnisse sind gleichfalls enthalten:


  
    	Fußballplatz Schlauch in Wiechs: Die Grenze Deutschland/Schweiz an der Seitenauslinie des Fußballfeldes wird durch eine ebenerdige Steinplatte markiert.


    	Hochrheinbahn Singen - Schaffhausen: Grenze wird durch eine ebenerdige Platte im Bahnschotter gekennzeichnet.


    	Grenzverlauf in Rheinmitte zwischen Exklave Büsingen und Schweiz: Die Stelle wird durch einen auf den Flussgrund gesetzten Findling dokumentiert.

  


  Interessant ist auch was in Abschnitt „Gesetzliche Regelingen“ vermerkt steht:


  In Deutschland wird nach § 274 Strafgesetzbuch das Entfernen, Unkenntlichmachen oder Versetzen eines Grenzsteins in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, mit einer Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht. Das unbefugte Verändern oder Entfernen von Grenzzeichen stellt zudem nach den Vermessungs- und Katastergesetzen der Bundesländer eine Ordnungswidrigkeit dar. Historische Grenzsteine stehen heute als Kulturdenkmale (Kleindenkmale) unter Denkmalschutz.


  Die alten CH/D-Grenzsteine werden auch heutzutage immer noch ausgewechselt und erneuert. Jene ausgemusterte CH/D-Grenzsteine (ca. 30 x ca. 30 cm mit einer Länge von bis zu 2.00 m), die jahrzehntelang treu gedient haben, werden aber nicht einfach entsorgt, sondern weiterhin aufbewahrt und manchmal an repräsentativer Stelle wieder aufgestellt: Wie beispielsweise im Ramsen am Rathaus und in Rielasingen bei Hotel Krone. Angesichts des Gewichts von rund jeweils rund 300 Kilo jedoch keine sehr leichte Aufgabe. Neu eingesetzten Betongrenzsteine bekommen allerdings nicht mehr die Inschriften GB und CS mit der Jahreszahl 1839 und dem Zusatzbuchstaben bezüglich der Anliegergemeinde (in Form des ersten Buchstabens derselben, also z.B. A = Arlen), sondern neben der Nummer nur noch D und S sowie das Jahr der Neuaufstellung. Bei den historischen Grenzsteinen bedeutet übrigens GB = Grossherzogtum Baden und CS = Canton Schaffhausen, während die Zahl 1839 sich auf den "Grenzberichtigungsvertrag" von 1830 zwischen der Schweiz und Baden bezieht. Sie stehen als kulturelle Kleindenkmale heute unter Denkmalschutz.


  N.B.: Das Grossherzogtum Baden (GB) war von 1806 bis 1871 ein souveräner Staat, der bis 1813 Mitglied des Rheinbunds und von 1815 bis 1866 Mitglied des Deutschen Bundes war. Seit 1871 war das Grossherzogtum Baden nur noch teilautonomer Bundesstaat innerhalb des Deutschen Kaiserreichs. Für "Canton" (mit "C") als französische Reminiszenz. (Siehe auch https://de.wikipedia.org./wiki/Canton)


  Bei den alten Grenzsteinen bedeutet übrigens GB = Grossherzogtum Baden und CS = Canton Schaffhausen, während die Zahl 1839 sich auf den zugrundeliegenden "Grenzberichtigungsvertrag" von 1830 zwischen der Schweiz und Baden bezieht. Dieser CH/D-Grenzvertrag von 1830 wurde dann anschliessend gemäss dem Grenz-Abkommen "Einigung der Grossherzoglich badischen Staatsregierung und der Eidgenossenschaft von 1839" mittels einer weitläufigen Grenzstein-Vermarkung in die Tat umgesetzt. Insgesamt wurden die rechtsrheinischen Schweizer Gebiete – und da speziell der Kanton Schaffhausen – durch etwa 1740 je 300 Kilo schwere Grenzsteine (inklusive Fundament) von Deutschland getrennt – die wie gesagt 1839 aufgestellt wurden. Dieser Grenzvertrag wird auch heute noch kontrolliert. Siehe hierzu den nachfolgende Artikel "Die Grenze bleibt im Lot" in der gemeinsamen Wochernblatt-Ausgabe "Der Grenzgänger" vom 25./26.10.2016.


  Die Grenze bleibt in Lot


  Eine kuriose Wandergruppe kann man alle sechs Jahre entlang der Grünen Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz beobachten. Eine Kommission mit Mitarbeitern des Vermessungsamtes aus Radolfzell wie des Vermessungsamtes des Kantons Schaffhausen nimmt sich in diesem Rhythmus die gemeinsame Grenzlinie zwischen beiden Ländern vor. 


  Da geht es tatsächlich darum, ob der Grenzverlauf noch den alten Staatsverträgen aus dem Jahr 1839 entspricht, in dem der Grenzverlauf zwischen dem Kanton Schaffhausen und dem damaligen Großherzogtum Baden genau festgelegt worden war. Nur in einigen kleinen Details wurde diese Grenze in den letzten Jahren in ihrem komplizierten Verlauf korrigiert oder begradigt, etwa wenn die Grenze mitten durch einen Acker verlief. Dafür waren jeweils, obwohl es sich nur um wenige Quadratmeter handelte, neue Staatsverträge zwischen den Regierungen in Bern und Berlin nötig.


  Insgesamt 936 Grenzsteine entlang der Grenze gibt es zwischen Tengen-Uttenhofen bis herüber nach Öhningen, insgesamt sind zwischen dem Kanton und Deutschland 1740 Grenzsteine gesetzt, insgesamt 84,2 Kilometer lang ist die Landgrenze des Kantons Schaffhausen zum Kreis Konstanz, insgesamt wird die Grenzlänge zu Deutschland mit 151,8 Kilometern angegeben im Landbereich.


  Übrigens ist die Grenze zu den angrenzenden Schweizer Kantonen Thurgau und Zürich mit 33 Kilometern wesentlich kürzer! Auf den drei Meter langen und rund 300 Kilo schweren Grenzsteinen aus Granit oder Beton, von denen noch ein gehöriger Teil tatsächlich die Jahreszahl 1839 trägt, ist jeweils auf der Oberseite durch eine Rille der Grenzverlauf markiert. Zudem wird auf den Seiten das Land und die Gemeindegemarkung dargestellt.


  Obwohl die Steine tief in die Erde eingegraben sind, können sich Verschiebungen ergeben, die nachgemessen werden. Das können mal einige Zentimeter sein, zuweilen gerät aber auch der Untergrund in Bewegung. Hat sich der Stein stärker geneigt, muss er aufgerichtet werden. Ebenso müsse Steine ersetzt werden, an denen der Zahn der Zeit inzwischen zu stark genagt hat. In vielen Fällen muss auch die Grenzlinie auf dem Stein mit Farbe nachgezogen werden.


  Bei jedem Besichtigungsgang würden rund 10 bis 20 Mängel registriert, informiert das Vermessungsamt Radolfzell. Bevor sich die Revisoren auf den Weg machen, wird zudem die Grenzschneise zwischen Deutschland und der Schweiz jeweils wieder freigeschlagen, wenn sie denn zugewachsen ist. Der Grenzgang mit den Mitarbeitern beider Vermesungsämter ist auch eine willkommene Gelegenheit, sich gegenseitig auszutauschen.


  Massgeblich hierfür war wie gesagt das diesbezügliche Grenz-Abkommen von 1839 "Einigung der Grossherzoglich-badischen Staatsregierung und der Eidgenossenschaft von 1839" mit dem Text: "Da, wo die Landesgrenze bisher unbestritten gewesen ist, sollen die bereits bestehenden Marksteine als maasgebend betrachtet werden; sie sind jedoch sämtlich, einerseits mit den Buchstaben GB-Grossherzogtum Baden, so wie mit der Jahreszahl 1839, andererseits aber mit den Buchstaben CS-Canton Schaffhausen, so wie mit einer fortlaufenden Nummer zu bezeichnen; auch ist auf den Kopf derselben das betreffende Winkelmaas einzuhauen".


  1847, nur 8 Jahre später, tobte übrigens der letzte (Bürger-)Krieg in der Schweiz – anschliessend wurde gemäss der Bundesverfassung von 1848 aus dem Staatenbund einen Bundesstaat. Es gibt zu dieser Thematik sehr interessante Infos auf Wikipedia – der Kanton Schaffhausen war übrigens nicht einbezogen.


  Hierzu ist zu sagen, dass die durchgehende oder winklige Linie auf dem Kopf eines Grenzsteines, sowohl bei den alten wie auch bei den neuen Grenzsteinen, der so genannte "Weiser" ist (auch "Weisung" genannt), der im Gesetzestext mit "Winkelmaas" bezeichnet wird. Er zeigt die jeweilige Richtung der nächsten Grenzsteine an, das angesetzte kurze Stück dagegen weist zum genauen Grenzpunkt, beispielsweise zur Flussmitte. Grenzstein Nr. 1 befindet sich übrigens am rechten Rheinufer direkt gegenüber der Gastwirtschaft Rhygarte in Ellikon.
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            Neuer Grenzstein 923 aus 2013 an der Strasse Dörflingen-Thayngen mit nur noch S (Schweiz) und D (Deutschland).
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            Umgesetzter alter Grenzstein 219 vor CH-Rathaus Ramsen.

          

        
      

    
  


  Ein sehr interessanter Beitrag bezüglich einstiger Grenzsteine hat der flämische Autor Peter Dirven in seiner Website www.grensmarkeringen.be (08.2011) abgeliefert – und natürlich auf Niederländisch … Darin werden besonders die Verwicklungen rund um die ehemalige deutsche Exklave Verenahof an der Grenze zum „Wiechser Zipfel“ und die Exklave Büsingen am Hochrhein behandelt.


  Der flämische Autor hatte sich angefreundet mit der ehemaligen Verenahof-Bäuerin und diese hat ihm sämtliche Steine gezeigt, die noch dort zu finden sind, sei es als Erinnerung, sei es als Dekoration. Und natürlich auch den einzigen, noch immer am alten Platz stehenden Grenzstein aus 1839 mit den abweichenden Inschriften CSch (statt CS) und GHB (statt GB). Die gleiche Begeisterung hat dieser flämische Autor auch für die deutsche Exklave Büsingen am Hochrhein gezeigt – in seinem Link "Grenspalen Büsingen" wimmelt es gleichfalls nur so von Bildern und Texten: "Hut ab" kann Jacob Winter da nur sagen.


  Siehe zu dieser Thematik auch die interessanten "Entlang der 1839er Grenze"-Suchresultate auf Google, wie beispielsweise "Dienstag 27. April 2010 – Entlang der 1839er Grenze". Darin gibt es einen ausführlichen Überblick über die vielen deutsch-schweizerischen Grenzveränderungen durch Gebietstausch im Laufe der Zeit. Eine solche Grenzänderung gab es 1938 übrigens auch zwischen (Kern-)Gottmadingen und Buch SH. Im Bundesblatt BBL 1938 Band 41 S. 509 – fr hiess es hierzu ergänzend zu einigen Konstanzer Grenzberichtigungen:


  "Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, dem der deutsche Grenzänderungsvorschlag zur Vernehmlassung zugestellt worden war, gab dem Wunsch Ausdruck, es möchte die Gelegenheit von Verhandlungen über diese Grenzberichtigung benützt werden, um anzustreben, den unzweckmässigen Verlauf der Grenze diagonal über die Strassen Weisweil-Erzingen, Buch-Gottmadingen und Rüdlingen-Lottstetten durch eine Grenzziehung rechtwinklig zu den Strassen zu ersetzen". Weitere Details hierzu siehe auch Kapitel 8 C Gottmadingen-Buch.


  Im Artikel "Die Hoheitsgrenzen des Kantons Schaffhausen" von T. Isler (1973, ETH-Bibliothek Zürich) findet man viel wertvolle Hinweise bezüglich der überaus komplizierten Grenzziehung im Kanton Schaffhausen. Darin heisst es u.a.:


  "Die bestehenden komplizierten Grenzverhältnisse sind darauf zurückzuführen, dass der Kanton 1803 beim Entstehen des eidgenössischen Staatenbundes an eine Reihe deutscher Territorialherrschaften angrenzte".


  Nach mehreren Anlaufversuchen in der Zeit Napoleons I bzw. beim Wiener Kongress 1815 gab es dennoch keinerlei grenzbegradigende Fortschritte zu verzeichnen – dies gelang erst 1964. Es heisst dazu bei Isler:


  "Erst 150 jahre später war es nach langen und zähen verhandlungen möglich, die 43 ha (!) messende Exklave Verenahof in das schweizerische Hoheitsgebiet zu überführen. An einigen weiteren Stellen waren gleichzeitig noch flächengleiche Gebietsabtausche möglich, gesamthaft wechselten 5320257 m² ihre Hoheit".


  Interessant ist, dass wegen der Exklave Büsingen am Hochrhein bis heute keine Lösung gefunden werden konnte (da angeblich kein Austauschgebiet vorhanden), es aber für die Exklave Verenahof (bei Wiechs am Randen = heutige Gemeinde Tengen) und den "Schlauch" bei Bargen – wie gesagt – 1964 letztendlich eine grenzbegradigende Schlusslösung gab.


  Auf der ausführlichen (niederländischsprachigen) Website von Peter Dirver www.grensmarkeringen.be/Verenahof.htm kann das ganze Verenahof-„Theater“ mit sehr vielen Fotos in Augenschein genommen werden. Ebenso gibt es weitere Informationen mit dem Suchbegriff "Verenahof Exklave" auf Wikipedia.


  Die verworrenen "Schlauch"-Grenzlinien bei Bargen (884 als Paragen erwähnt) konnten schliesslich 1967 nach zwei Anläufen beim Bau der A4-Autobahn bereinigt werden. In Bargen steht übrigens der nördlichste Grenzstein der Schweiz. Er trägt die Nummer 593 und wird Im Volksmund den "Schwarzen Stein" genannt. Von hier aus wurden früher Verbannte oder Verurteilte oder gar Leprakranke von der Schaffhauser Obrigkeit abgeschoben. Gleichzeitig ist Bargen die nördlichste Gemeinde der Schweiz mit Anschluss an die B314, die ab der Bundesautobahn 81 genau rund um den Kanton Schaffhausen nach Waldshut-Tiengen verläuft.


  Die alten Grenzsteine von 1839 werden allerdings auch weiter vertragsmässig durch neue Steine ersetzt und im nachfolgenden Artikel gibt es hierzu interessante Informationen zu verzeichnen. Denn heutzutage werden die Zickzack-Landesgrenzen besonders im "Ramsener Zipfel" immer mehr begradigt und das muss sogar immer vom Bundestag abgesegnet werdenI


  In der Schweiz bleiben letztlich wie schon immer die jeweiligen Kantone zuständig. Die in den drei südbadischen Vermessungsämtern der Kreise sowie in den Kantonen Zürich und Schaffhausen für Steine und Vermessungsarbeiten auftretenden Kosten werden von den beiden Vertragsstaaten je zur Hälfte getragen, wie es im Staatsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik heisst.


  „Die Schwäbische“ vom 23.12.2003 (www.schwaebische.de) berichtete hierzu:


  Die Slalomfahrt mit dem Traktor ist bald Geschichte


  Zwischen Hochrhein, Schwarzwald und dem Hegau tauschen Deutschland und die Schweiz demnächst 6362 Quadratmeter Land aus und begradigen so die im Jahr 1839 noch zwischen dem damaligen Großherzogtum Baden und dem Kanton Schaffhausen gezogene Grenze. Doch verschenkt wird dabei nicht ein Zentimeter.


  Der Bauer in der kleinen Schweizer Gemeinde Barzheim (jetzt Gemeinde Thayngen) gegenüber der südbadischen Gemeinde Hilzingen kommt sich seit Jahren beim Pflügen seiner Mais- und Getreideäcker vor wie beim Slalom fahren. Immer wieder muss er die zerstreut auf seinem Feld stehenden sechs Grenzsteine umkurven. Schon öfters ist der Pflug daran hängen geblieben. Abgesehen davon liegt so auch ein gehöriges Stück Land brach. Auf gut 500 Metern Länge ragen aus den Feldern der Barzheimer Bauern derzeit neun quaderförmige, graue Grenzsteine fast einen Meter aus der Erde. Diese sind nicht an Wegen oder Ackergrenzen ausgerichtet. Sie sind wie im Zickzack über die gesamte Länge der Grenzlinie verstreut. Nach der jetzt vom deutschen Bundestag einstimmig beschlossenen Begradigung der Grenze an mehreren Stellen rund um den so genannten "Schaffhauser Zipfel" wird die Anzahl der Steine um gut die Hälfte reduziert. Dafür werden allein zwischen Barzheim und Hilzingen 2616 Quadratmeter Grund zu Deutschland und die gleiche Menge zur Schweiz wechseln – das größte Stück im seit über zehn Jahren von den Eidgenossen initiierten, aber von den Behörden beiderseits der EU-Außengrenze geplanten Landtausch.


  Den Schweizer Landwirt betrifft der Tausch aber nicht. Er ist schon immer Besitzer der Grundstücke um die Steine und zwar beiderseits der Grünen Grenze. "Es geht beim Landtausch ausschließlich um die politischen Grenzen", sagt Michael Hartwig, der für das Landtauschprojekt im Bereich der im Kreis Konstanz liegenden Gemeinde Hilzingen zuständige, stellvertretende Leiter des staatlichen Vermessungsamtes in Radolfzell. Da aber die Begradigung auch Landes-, Bundes- oder EU-Außengrenzen berühre, habe der Berliner Bundestag dazu seinen Segen geben müssen.


  Wieso jedoch im 19. Jahrhundert die Landesgrenze so eckig gezogen wurde, kann sich Hartwig heute nur schwer erklären. Möglicherweise seien früher die privaten Grundstücke anders eingezeichnet gewesen. In den nächsten Tagen wird die exakte Vermessung der zu tauschenden Flächen beendet sein. Dann werden die Grenzsteine bestellt. Die Steinmetze müssen die Inschriften auf die nun statt aus Muschelkalk aus Granit bestehenden und 250 Kilogramm schweren Steine einmeiseln. Statt dem Jahr 1839 wird darauf die 2003, als Jahreszahl der Staatsvertragsunterzeichung, stehen.


  Im Frühjahr sollen die wegen der Nummern und der den Grenzverlauf zeigenden Kerbe einzeln angefertigten Steine in den Boden gesetzt werden. Die deutsch-schweizerische Grenze wird zwischen Bargen (Kanton Schaffhausen) und Blumberg (Schwarzwald-Baar Kreis), Barzheim und Hilzingen sowie Dörflingen und Büsingen (beide Kanton Schaffhausen, beziehungsweise Kreis Konstanz) aber auch zwischen Hüntwangen und Wasterkingen im Kanton Zürich sowie Hohentengen im Kreis Waldshut begradigt.


  Die betroffenen Landfetzen (wunderbares Wort!) sind zwischen 46 und 2616 Quadratmeter groß. Die in den drei südbadischen Vermessungsämtern der Kreise sowie in den Kantonen Zürich und Schaffhausen für Steine und Vermessungsarbeiten auftretenden Kosten werden von den beiden Vertragsstaaten je zur Hälfte getragen, heißt es im Staatsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik. Den alten Grenzstein aus dem Jahr 1839 mit den Aufschriften CS und GB, für Canton Schaffhausen und Großherzogtum Baden, lässt Michael Hartwig, der stellvertretende Leiter des Vermessungsamtes Radolfzell, bald durch neue Steine ersetzen mit den Aufschriften S und D sowie der Jahreszahl 2003.


  Als Beispiel dafür welche Sisyphusarbeit diese deutsch-schweizerische Grenzbereinigung immer wieder bedeutet, nachstehend noch die Teilabschrift dieses hierzu im Jahre 2004 in Kraft getretenen Grenzbereinigungsvertrags. Gemäss gleichfalls beigefügtem Art. 5 erfolgt die Registrierung dieses Vertrages sogar beim “Sekretariat der Vereinten Nationen” nach Artikel 102 der “Charta der Vereinten Nationen”. Da ist Jacob Wnter dann doch ziemlich baff …! Bürokratie pur …!


  0.132.136.6 (Originaltext)


  Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über den Verlauf der Staatsgrenze in den Grenzabschnitten Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen und Wasterkingen/Hohentengen


  Abgeschlossen am 5. März 2002
 Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 20021
 Ratifikationsurkunde ausgetauscht am 4. März 2004
 In Kraft getreten am 4. April 2004


  Die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Bundesrepublik Deutschland, von dem Wunsche geleitet, den Verlauf der Grenze in den Abschnitten Bargen/ Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen und Wasterkingen/Hohentengen durch den Austausch flächengleicher Gebietsteile zu vereinfachen und den natürlichen Verhältnissen sowie den beiderseitigen Interessen besser anzupassen,sind übereingekommen, folgenden Vertrag abzuschliessen: 


  Art 1


  Die Schweizerische Eidgenossenschaft tritt an die Bundesrepublik Deutschland ab:


  a) in der Gemeinde Bargen, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 46 m 2 zwischen den Grenzsteinen 603 und 604 (Plan Nr. 1),


  b)in der Gemeinde Barzheim, Kanton Schaffhausen, Flächen von insgesamt 2616 m2 zwischen den Grenzsteinen 858 bis 865 (Plan Nr. 2),


  c)in der Gemeinde Barzheim, Kanton Schaffhausen, Flächen von insgesamt 2051 m2 zwischen den Grenzsteinen 869 bis 879 (Plan Nr. 3),


  d)in der Gemeinde Dörflingen, Kanton Schaffhausen, Flächen von insgesamt 1332 m2 zwischen den Grenzsteinen 13 bis 18 (Plan Nr. 4),


  e)in der Gemeinde Hüntwangen, Kanton Zürich, eine Fläche von insgesamt 165 m2 zwischen den Grenzsteinen 3 bis 4b (Plan Nr. 5),


  f)in der Gemeinde Wasterkingen, Kanton Zürich, eine Fläche von insgesamt 152 m2 zwischen den Grenzsteinen 4b bis 6 (Plan Nr. 5).


  Art 2


  Die Bundesrepublik Deutschland tritt an die Schweizerische Eidgenossenschaft ab:


  a) in der Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, eine Fläche von 46 m 2 zwischen den Grenzsteinen 603 und 604 (Plan Nr. 1),


  b) in der Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Flächen von insgesamt 2616 m2 zwischen den Grenzsteinen 858 bis 865 (Plan Nr. 2),


  c) in der Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Flächen von insgesamt 2051 m2 zwischen den Grenzsteinen 869 bis 879 (Plan Nr. 3),


  d) in der Gemeinde Büsingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Flächen von insgesamt 1332 m2 zwischen den Grenzsteinen 13 bis 18 (Plan Nr. 4),


  e) in der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, eine Fläche von insgesamt 165 m2 zwischen den Grenzsteinen 3 bis 4b (Plan Nr. 5),


  f) in der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, eine Fläche von insgesamt 152 m2 zwischen den Grenzsteinen 4b bis 6 (Plan Nr. 5).


  Art. 3


  Die Grenzbereinigungen sind in den Plänen, die diesem Vertrag als Anlagen 1–5 beigelegt sind und dessen integrierenden Bestandteil bilden, im Einzelnen dargestellt. Geringfügige Änderungen, die sich bei der Absteckung, Vermarkung und Vermessung der bereinigten Grenze ergeben können, bleiben vorbehalten. Die Anlagen dieses Vertrages werden in der AS nicht veröffentlicht. Sie können beim EDA, Direktion für Völkerrecht, Bundesgasse 18, 3003 Bern, eingesehen werden.


  Art.4


  1. Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Berlin ausgetauscht werden. 2. Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.


  Art.5


  Die Registrierung dieses Vertrages beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der Bundesrepublik Deutschland veranlasst. Der andere Vertragsstaat wird unter Angabe der Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.


  Auf der Flickriver-Website http://www.flickriver.com/photos/28144711@N02/popular-interesting/ gibt es noch weitere wunderbare bzw. kuriose Grenzstein-Impressionen der CH/D-Grenze zu begutachten. Und schliesslich wird noch verwiesen nach der Website http://www.alte-grenzsteine.de und dem dazugehörigen, überaus illustrativen Buch "Grenzsteine: Zur Geschichte, Typologie und Bewahrung von historischen Grenzzeichen aus Stein", 2003, Edition Überwald/Verlag B. Faber, von Roland Schmitt. Hierzu heisst es in der Einleitung:


  Dieses Buch versteht sich als Beitrag zur praktischen Erforschung, Sicherung und Pflege von historischen Grenzsteinen, informiert aber auch ganz allgemein über die Geschichte von Grenzen und Grenzzeichen. Grenzsteine begegnen uns des öfteren bei Spaziergängen und Wanderungen in Wald und Flur. Gleichwohl wissen wir oft nichts mit ihnen anzufangen, denn die sie zierenden Buchstaben und Zeichen verschlüsseln längst ihre einstige Funktion und rechtliche Bedeutung.


  Dank moderner Vermessungsmethoden sind Grenzsteine praktisch überflüssig geworden. Sie passen nicht mehr in eine Zeit, in der trennende Grenzen erfreulicherweise mehr und mehr verschwinden. Es wäre jedoch fatal, wenn diese (z. T. jahrhundertealten) steinernen Zeitzeugen nicht nur aus unserem Bewusstsein, sondern auch ganz real verschwänden. Abertausende solcher alter Grenzsteine sind schon der Flurbereinigung zum Opfer gefallen, wurden entwendet oder zerstört.


  Ein anderes sehr informatives Buch zu Grenzsteinen im Allgemeinen ist auch "Grenzsteine in Deutschland-Entstehung und Geschichte der Grenzsteine als Steinerne Zeugen in Wald und Flur" von Nikolaus Philippi, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2014/2015. Und schliesslich gab es noch ein Jubiläums-Programm des altgedienten Kabarettisten Werner Kocwara (02.02.2019 Singen) mit dem doppeldeutigen Titel "Am Tag als ein Grenzstein verrückt wurde". (N.B.: Kann ja mal passieren nach bald 180 Jahren …!) Im Kocwara-Programmheft hiess es dazu: Hier ein kleines Rätsel: Wo befinden Sie sich? Sie sind umgeben von irrwitzigen Regelungen, sinnlosen Gesetzen, undurchsichtigen Bestimmungen, unverständlichen Vorschriften. Wenn Ihnen dabei mulmig wird, sind Sie in einem Buch von Franz Kafka gelandet, lachen Sie dabei Tränen, in einem Kabarettprogramm von Werner Koczwara.
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    1839 – Grenzstein 427 am Untersee beim Grenzübergang Froschengässle mit Beschriftung (GB = Grossherzogtum Baden/CS = Canton Schaffhausen) und deutlich sichtbarer Weisung.

  


  4 KANTON SCHAFFHAUSEN
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    Kanton Schaffhausen in 3 Kantonsteilen

  


  Schaffhausen (Kürzel SH, schweizerdeutsch Schafuuse, Schaffuuse, Schafhuuse, Schaffhuuse, französisch Schaffhouse, italienisch Sciaffusa, rätoromanisch Schaffusa) ist ein Kanton in der Deutschschweiz und gehört zur Nordost-Ostschweiz. Der Hauptort und zugleich grösste Ort ist die gleichnamige Stadt Schaffhausen mit rund 82'000 Einwohnern.


  Der Kanton Schaffhausen ist der nördlichste Kanton der Schweiz. Mit Ausnahme eines kleinen Teils von Stein am Rhein (Vor der Brugg) und einem Fussweg von der Rheinbrücke von Schaffhausen nach Feuerthalen bis zum Wehr des Kraftwerkes Schaffhausen liegt der Kanton nördlich des Rheins. Er ist fast ganz von der Bundesrepublik Deutschland umgeben und umgibt seinerseits die deutsche Exklave Büsingen am Hochrhein. Südlich grenzt der Kanton, hauptsächlich im Rhein, an die Kantone Thurgau und Zürich.


  Der Kanton ist in drei Teilgebiete aufgeteilt: Das Kantonsgebiet bei Stein am Rhein wird als Oberer Kantonsteil bezeichnet, jenes bei Rüdlingen/Buchberg als Unterer Kantonsteil. Rund um den Kanton gibt es insgesamt 1740 Grenzsteine Die gesamte Grenzlänge beträgt 185,4 km. Sie teilt sich wie folgt auf: Bundesrepublik Deutschland (inklusive Enklave Büsingen) 151,8 km, Kanton Zürich 23,2 km, Kanton Thurgau 10,4 km. Der komplizierte Grenzverlauf wurde durch territoriale Veränderungen im 18., 19. und 20. Jahrhundert mehrfach vereinfacht und angepasst.


  Der Randen, ein Ausläufer des Jura, verleiht dem Kanton Schaffhausen einen hügeligen Charakter. Die Randenhöhen sind weitgehend mit Wald bedeckt und deshalb ist der Kanton Schaffhausen neben dem Kanton Jura der waldreichste Kanton der Schweiz. Der höchste Punkt des Kantons liegt mit 912 m ü. M. beim Hagen auf dem Randen, der tiefste Punkt liegt am Rhein bei Buchberg auf einer Höhe von 344 m ü. M. Die Hochebenen des Randen und Reiats werden durch mehrere, zum Teil steil abfallende Täler durchschnitten. Die wichtigsten Täler heissen: Bibertal, Freudental/Taal, Hemmentalertal/Hauental, Herblingertal, Merishausertal/Mühlental, Orserental, Wangental und das Wutachtal. Der Wutach ist über etwa 6 Kilometer auch Grenzfluss. (Wikipedia entnommen)
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    Geografischer Mittelpunkt in Beringen

  


  Der geographische Mittelpunkt des Kantons Schaffhausen befindet sich übrigens in einem Acker im Eschheimertal auf dem Gebiet der Gemeinde Beringen. Der Punkt auf 565 m ü. M., der durch einen 3,5 Tonnen schweren Findling markiert ist, liegt nordwestlich der Stadt Schaffhausen, in der Nähe des Beringer Randenturms und des Engeweihers. Die genauen Koordinaten lauten: 686'528/285'410.


  Der Findling liegt nur wenige Meter neben dem Wanderweg, der vom Lahnbuck ins Eschheimertal führt. Der Wanderweg ist mit gelben Tafeln mit der Aufschrift «Mittelpunkt des Kantons Schaffhausen» signalisiert. Der Mittelpunkt ist 21 km von Stein am Rhein, 16 km von Buchberg, 9 km von Bargen und 13 km von Trasadingen entfernt. Östlich des Randen folgt der ebenfalls hügelige Reiat und südlich des Randen liegt ein fruchtbares, flaches Tal, der Klettgau, das vor über 50'000 Jahren durch den Urrhein geformt wurde. Im Klettgau wird vorwiegend Reb- und Ackerbau betrieben. Die Hochebenen des Randen und Reiats werden durch mehrere, zum Teil steil abfallende Täler durchschnitten. (Wikipedia entnommen)
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            Wappen
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            Luftbild Stadt Schaffhausen
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            Kfz-Kennzeichen

          

        
      

    
  


  Das Wappen des Kantons Schaffhausen stellt einen schwarzen auf den Hinterläufen stehenden Widder auf gelbem (heraldisch: goldenem) Hintergrund dar. Die älteste Version des Wappens der Stadt Schaffhausen findet sich im Jahr 1049, die älteste Blasonierung ist auf das Jahr 1180 zurückzuführen. Das älteste Banner des Kantons findet sich auf Darstellungen des 14. Jahrhunderts. Und das Schaffhauser Kfz- Kennzeichen gehört zum Routinebild auf deutschen Supermarkt-Parkplätzen


  Grenzkorrekturen in der Vergangenheit


  Territoriale Veränderungen des Kantons Schaffhausen im 18., 19. und 20. Jahrhundert


  Der Kanton Schaffhausen weist wohl den kompliziertesten Verlauf der Landesgrenze aller Kantone der Schweiz auf. Er grenzt auf 151,8 km (inkl. Enklave Büsingen) an die Bundesrepublik Deutschland. Die Grenzlinie hält sich meist nicht an die natürliche Geländebeschaffenheit wie Flüsse oder Wasserscheiden, sondern entstand über die Jahrhunderte durch Zukäufe des Stadtstaates Schaffhausen. Im 18., 19. und 20. Jahrhundert erfolgten etliche territoriale Veränderungen zur Vereinfachung des Grenzverlaufs. Die Verbindung der drei Kantonsteile und die Einverleibung der Enklave Büsingen scheiterten jedoch am Wiener Kongress (1814/1815).


  Die Siedlung Schaffhausen erhielt 1045 das Stadtrecht. 1190 wurde die Stadt unter Kaiser Heinrich VI. reichsunmittelbar bis 1648. In den folgenden Jahrhunderten vergrösserte die Stadt ihr Hoheitsgebiet durch Landkäufe und Landtausch. In Schaffhausen erwarben die Grafen von Sulz 1474 das Haus „zur Tanne“ und 1506 das Haus „zum roten Bären“. 1613 verkaufte Graf Johann Ludwig von Sulz den südlichsten Teil des alten Klettgaus, das Rafzerfeld 1651 an die Stadt Zürich. Im Jahr 1656 wurde der nordöstliche Teil der Landgrafschaft Klettgau an die Stadt Schaffhausen verkauft.


  Im Jahre 1798, beim Wechsel vom Stadtstaat Schaffhausen zum Kanton Schaffhausen innerhalb der Helvetischen Republik, herrschte die Stadt über zehn Vogteien auf dem Lande, Ursprünglich gehörte im sogenannten Oberen Kantonsteil nur das Dörfchen Buch als Vogtei zum Stadtstaat Schaffhausen. 1459 verbündete sich die Stadt Stein am Rhein mit Zürich und Schaffhausen, kam aber bald gänzlich unter die Schirmhoheit von Zürich. Das rechtsrheinisch gelegene Dorf Hemishofen zählte damals zum kleinen Steiner Territorium.


  Die Zugehörigkeit zu Zürich endete auf Befehl von Napoleon per Dekret der Helvetischen Republik vom 26. Mai 1798. Der Steiner Zipfel wurde dem neu gegründeten Kanton Schaffhausen angeschlossen. Zwar versuchte Stein, 1802 zum Kanton Zürich zurückzukehren, musste aber schliesslich mit der Inkraftsetzung der Mediationsverfassung 1803 seine Zugehörigkeit zu Schaffhausen akzeptieren.


  Durch Dekret der helvetischen Räte vom 24. Juli 1798 wurde gegen den Willen der Bevölkerung das ehemalige zürcherische Dörflingen dem Kanton Schaffhausen angeschlossen, dies im Tausch gegen das Dörfchen Ellikon am Rhein. Damit war die territoriale Entwicklung des Kantons Schaffhausen abgeschlossen.


  Nach den napoleonischen Wirren wurden am Wiener Kongress von 1814/1815 die Grenzen in Europa neu gezogen. Nie standen die Zeichen besser, um die Schaffhauser Grenzen abzurunden und die drei Kantonsteile zu verbinden. Die massgebenden europäischen Staatsmänner waren nicht abgeneigt, das Hoheitsgebiet der Eidgenossenschaft zu vergrössern, um einen kräftigen Pufferstaat im Herzen Europas zu schaffen.


  Innere Streitigkeiten verhinderten, dass die Schweiz am Kongress mit der nötigen Geschlossenheit auftrat. Der Genfer Diplomat Charles Pictet de Rochemont sorgte zwar dafür, dass der Kanton Genf ein zusammenhängendes Territorium und eine Landverbindung zum Kanton Waadt erhielt. Doch bei den Anliegen von Schaffhausen versagte die Schweizer Delegation unter der Führung des Zürchers Hans von Reinhard vollständig.


  Auch die Schaffhauser Regierung liess den nötigen Nachdruck vermissen. Der für diese Aufgabe bestens geeignete Staatsmann und Diplomat David Stokar von Neuforn verstarb am 7. Juli 1814. So kam es, dass Büsingen weiter eine Enklave blieb. Auch wurde das Dorf Gailingen, welches die Landbrücke nach Stein am Rhein bilden sollte, nicht dem Kanton Schaffhausen zuerkannt. Die Anbindung des unteren Kantonsteils misslang ebenfalls, da die Gemeinden Jestetten und Lottstetten nicht dem Kanton Schaffhausen angeschlossen wurden. aus Wikpedia
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    Kanton Schaffhausen in der Helvetischen Republik 1798–1803

  


  Grenzkorrekturen nach dem Zweiten Weltkrieg


  Grenzkorrekturen von 1967


   Das erwähnte Ereignis war Auslöser für den Wunsch im Kanton Schaffhausen, an heiklen Stellen die Grenze zu korrigieren. Bereits im Mai 1945 wurde im Grossen Rat ein entsprechender Vorstoss eingereicht. Die Prioritäten lagen in Deutschland jedoch vorerst beim Wiederaufbau. Es brauchte von Schweizer Seite viel Beharrlichkeit und Ausdauer, um die Deutschen an den Verhandlungstisch zu bringen. Nach zähen Verhandlungen konnte schliesslich am 23. November 1964 das Vertragswerk in Freiburg i. Br. von den Unterhändlern unterzeichnet werden. Für die Ratifikation des Vertrages brauchten die Parlamente weitere drei Jahre. Am 4. Oktober 1967 konnte der Vertrag endlich in Kraft gesetzt werden. 


  Exklave Büsingen


  Von deutscher Seite kam während der Verhandlungen der Wunsch auf, die deutsche Exklave Büsingen durch einen Landkorridor mit Deutschland zu verbinden. Dieses Vorhaben scheiterte am vehementen Widerstand auf Schweizer Seite. Ein Abtausch stand bei Büsingen nie zur Diskussion, weil Menschen ihre Staatsbürgerschaft hätten verändern müssen und es unmöglich war, eine gleich grosse Ersatzfläche zu finden. Der ebenfalls am 23. November 1964 unterzeichnete und am 4. Oktober 1967 in Kraft gesetzte Staatsvertrag für Büsingen konnte nicht alle Nachteile der Enklave beheben, aber doch wesentlich mildern. Das Gebiet wurde in das Schweizer Zollgebiet einbezogen.


  Abtausch Verenahof


  Ein Hauptanliegen der Verhandlungen war es, die 43 Hektar grosse deutsche Exklave Verenahof in die Schweiz einzuverleiben. Die Ersatzfläche konnte nur im komplizierten Dreiecksaustausch über die Gemeinden Merishausen, Opfertshofen und Büttenhardt gefunden werden. Merishausen trat im Beisental 30 Hektaren an die deutsche Gemeinde Wiechs am Randen ab, Opfertshofen brachte 9 Hektaren ein und den Rest von 4 Hektaren Büttenhardt.


  Abtausch beim Schlauch


  Ziel war es, die bestehende Strasse zwischen Merishausen und Bargen ganz auf Schweizer Gebiet zu verlegen. Gleichzeitig sollte sie zur damaligen Autostrasse N4 ausgebaut werden. Ein Austausch von 11,8 Hektaren war dafür nötig. Die Gemeinde Merishausen trat als Kompensationsareal südlich der Wirtschaft „Zum Schlauch“ 1,9 Hektaren ab, 3,1 Hektaren gab Bargen vom nordöstlichen Gemeindegebiet an Wiechs ab und einen kleinen Landstreifen im Bereich der N4.


  Zollamt Ramsen


  Beim Zollamt Ramsen war die Abfertigung des wachsenden Verkehrs durch den Verlauf der Landesgrenze stark eingeengt. Durch das Abtreten einer Fläche von 50 Aren seitens der deutschen Gemeinde Rielasingen entstand eine Grenzziehung, die der schweizerischen Zollverwaltung die erforderliche bauliche Entwicklung ermöglichte.


  Zollamt Neuhausen am Rheinfall


  Beim Zollamt in Neuhausen am Rheinfall Richtung  Jestetten wurden aus überwachungstechnischen Gründen 400 m2 Fläche ausgetauscht.


  Wirtschaft „Zur Bleiche“ in Stein am Rhein


  Bei der Wirtschaft „Zur Bleiche“ in Stein am Rhein bestand ein vielbelächeltes Kuriosum. Die Landesgrenze verlief durch das Oekonomiegebäude und zerschnitt die Gartenwirtschaft. Die Grenze wurde um 35 Meter in östlicher Richtung verschoben. 


  Höfe Oberwald und Unterwald


  Eine weitere Grenzverbesserung im oberen Kantonsteil betraf die schweizerischen Höfe Oberwald und Unterwald. Der Grenzverlauf wurde auf einer Länge von 600 Metern einem Strassenstück angepasst. Die Gemeinde Hemishofen trat dafür ungefähr ein Hektar Gebietshoheit ab.


  Brückenkopf an der Wutach


  Nach der Grenzkorrektur von 1839 wurde am Grenzfluss Wutach nochmals eine Korrektur vorgenommen. Der Grenzverlauf war besonders kompliziert, weil die Grenze an mehreren Stellen den Fluss übersprang. Der Brückenkopf Oberwiesen lag ganz auf deutschem Hoheitsgebiet. Die Flussmitte wurde hier durchgehend als neue Landesgrenze angenommen und neu vermessen.


  Sehr interessant ist hierzu die genauestens dokumentierte Drucksache 


   Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/1031 … 
  dipbt.bundestag.de › doc › btd


  Vertrag


  zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Bereinigung der Grenze im Abschnitt Konstanz—Neuhausen am Rheinfall:


   DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und DER SCHWEIZERISCHE BUNDESRAT, von dem Wunsche geleitet, den Verlauf der Grenze im Abschnitt Konstanz-Neuhausen am Rheinfall durch Austausch flächengleicher Gebietsteile zu vereinfachen und den natürlichen Verhältnissen sowie den beiderseitigen Interessen besser anzupassen, sind übereingekommen, einen Vertrag zu schließen. 


  Sie haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
 Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland:
 Herrn Ministerialdirektor a. D. Gerrit von Haeften


  Der Schweizerische Bundesrat:
 Herrn Minister Prof. Dr. Rudolf L. Bindschedler,


  die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:


  Artikel 1


  (1) Die Schweizerische Eidgenossenschaft tritt an die 


  Bundesrepublik Deutschland ab:


  a) In der Gemeinde Kreuzlingen, Kanton Thurgau, eine Fläche von 43 m2 zwischen den Grenzsteinen 15 bis 17 (Plan Nr. 1)


  b) in der Gemeinde Hemishofen, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 10 489 m2 zwischen den Grenzsteinen 308 bis 323 (Plan Nr. 3)


  c) in den Gemeinden Büttenhardt und Opfertshofen, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 128 732 m2 zwischen den Grenzsteinen 700 bis 709 (Plan Nr. 5)


  d) in der Gemeinde Merishausen, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 300 000 m2 zwischen den Grenzsteinen 667 bis 682 (Plan Nr. 5)


  e) in der Gemeinde Merishausen, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 19 000 m2 zwischen den Grenzsteinen 653 bis 656 (Plan Nr. 6)


  f) in der Gemeinde Bargen, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 31 000 m2 zwischen den Grenzsteinen 632 bis 637 und eine Fläche von 2 000 m2 zwischen den Grenzsteinen 645 bis 646 (Plan Nr. 6;


  g) in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 398 m2 zwischen den Grenzsteinen 13 bis 15 (Plan Nr. 7);


  h) in der Gemeinde Schleitheim, Kanton Schaffhausen, eine Fläche von 38 250 m2 zwischen den Grenzsteinen 427 bis 478 (Pläne Nr. 8 und 9).


  (2) Die Bundesrepublik Deutschland tritt an die Schweizerische Eidgenossenschaft ab: 


  a) In der Gemeinde Konstanz, Kreis Konstanz, eine Fläche von 43 m2 zwischen den Grenzsteinen 15 bis 17 (Plan Nr. 1) 


  b) in der Gemeinde Oehningen, Kreis Konstanz, eine Fläche von 5 390 m2 zwischen den Grenzsteinen 415 bis 418a (Plan Nr. 2) 


  c) in der Gemeinde Oehningen, Kreis Konstanz, eine Fläche von 99 m2 zwischen den Grenzsteinen 321 bis 322 (Plan Nr. 3) 


  d) in der Gemeinde Rielasingen, Kreis Konstanz, eine Fläche von 5 000 m2 zwischen den Grenzsteinen 222 bis 225 (Plan Nr. 4) 


  e) in der Gemeinde Wiechs am Randen, Kreis Konstanz, eine Fläche von 428 732 m2 innerhalb der Grenz-steine 1 bis 47 (Plan Nr. 5) 


  f) in der Gemeinde Wiechs am Randen, Kreis Konstanz, eine Fläche von 52 000 m2 zwischen den Grenzsteinen 646 bis 653 (Plan Nr. 6) 


  g) in der Gemeinde Altenburg, Kreis Waldshut, eine Fläche von 398 m2 zwischen den Grenzsteinen 13 bis 15 (Plan Nr. 7) 


  h) in den Gemeinden Stühlingen, Weizen und Grimmels-hofen, Kreis Waldshut, eine Fläche von 38 250 m2 zwischen den Grenzsteinen 444 bis 474 (Pläne Nr. 8 und 9). 


  (3) Die Grenzbereinigungen sind in den Plänen, die diesem Vertrag als Anlagen Nr. 1 bis 9 beigefügt sind und dessen integrierenden Bestandteil bilden, im einzelnen dargestellt. Geringfügige Änderungen, die sich bei der Absteckung, Vermarkung und Vermessung der bereinigten Grenze ergeben, bleiben vorbehalten. 


  Artikel 2


  (1) Der genaue Verlauf der in Artikel 1 festgelegten Grenze wird an Ort und Stelle durch eine gemischte technische Grenzkommission bestimmt, die aus je zwei Mitgliedern besteht.


  (2) Die Grenzkommission hat folgende Aufgaben:


  a) Absteckung, Vermarkung und Vermessung der Grenze; 


  b) Erstellung der Pläne und Grenzvermessungstabellen. 


  (3) Nach Beendigung ihrer Arbeiten erstellt die Grenz-kommission ein Protokoll mit den Plänen und Grenzvermessungstabellen, das den Vollzug dieses Vertrages bestätigt.


  (4) Die Kosten für die in Absatz 2 genannten Aufgaben werden von den Vertragsstaaten je zur Hälfte getragen


  Artikel 3


  (1) Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird die in Artikel 1 Abs. 1 Buchstaben c und d bezeichneten Flächen, soweit sie sich im Eigentum des Kantons Schaffhausen befinden, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages, im übrigen innerhalb von weiteren zwei Jahren, der Gemeinde Wiechs am Randen lasten- und kostenfrei übereignen.


  (2) Die Bundesrepublik Deutschland zahlt an die Schweizerische Eidgenossenschaft innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages einen Beitrag zum Ankauf der in Absatz 1 bezeichneten Flächen in Höhe von insgesamt 200.000,— Schweizerfranken.


  Artikel 4


  Die Grundbücher und Akten der Vermessungsämter, die sich auf die Grundstücke in den in Artikel 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Austauschflächen beziehen, werden mit den dazu gehörenden Unterlagen, Urkunden und Plänen im Original oder, wenn dies nicht möglich ist, in beglaubigter Abschrift von den Gerichten und Behörden des einen Staates an die zuständigen Gerichte und Behörden des anderen Staates kostenfrei übergeben.


  Artikel 5


   (1 )Die Schweizerische Eidgenossenschaft baut innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages die Straße Altdorf–Wiechs am Randen bis zur Grenze aus. 


   (2) Die Schweizerische Eidgenossenschaft gewährleistet den Anschluß der Verbindungsstraße zwischen Wiechs am Randen und der Kantonsstraße Merishausen–Bargen.


  (3) Die Schweizerische Eidgenossenschaft erstellt auf ihre Kosten nördlich der Grenze beim Zollamt Ramsen zwischen den neuen Grenzpunkten 222 und 223 einen Feldweg und einen schienengleichen Bahnübergang zu den deutschen Grundstücken.


  Artikel 6


  (1 )Die Wasserrechte der Zwirnerei an der Wutach (Gemeinde Stühlingen) bleiben ungeachtet der Verlegung der Grenze unverändert bestehen.


  (2) Zur Instandhaltung des Wehres auf der Schweizer-seite erhält die Zwirnerei das Recht, Materialien und Geräte ungehindert und abgabenfrei auf Schweizergebiet zu verbringen.


  Artikel 7


  Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Schweizerischen Bundesrat innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages eine gegenteilige Erklärung abgibt. 


  Artikel 8


  (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald wie möglich in Bern ausgetauscht werden.


  (2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.


  ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.


  GESCHEHEN zu Freiburg im Breisgau am 23. November 1964 in zwei Urschriften in deutscher Sprache.


  Für die Bundesrepublik Deutschland: G. v. Haeften


  Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Bindschedler


  


   Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/1031
  dipbt.bundestag.de › doc › btd


  Zu dieser Drucksache V/1031 gehörten ausser dem obigen Vertrag auch noch ein diesbezüglicher Gesetzentwurf, ein Schlussprotokoll sowie die im Vertrag genannten Pläne 1–9 mit haargenauen Zeichnungen der jeweiligen Grenzkorrekturen, alles offiziell begleitet von einem Schreiben des Bundekanzlers der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch dessen Stellvertreter Erich Mende an den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages, datiert vom 25.Oktober 1966.


  Dieser D/SH-Vertrag ist hier auch deshalb derart genau wiedergegeben, da dort die bei diesen Grenzkorrekturen involvierten Grenzsteine allesamt genau mit Nummer genannt werden. Die nichtzuletzt, da es zu diesen flächenmässige Grenzkorrekturen auch damit einhergehende Umsetzungen der Grenzsteine gegeben hat – diese blieben somit nicht auf ihren angestammten Positionen von 1839 stehen, Sie waren somit in diesem Falle nicht „unverrückbar“ im Sinne des Gesetzes gemäss & 274 BGB – obwohl es oft nur um ganz wenige Meter gegangen ist.


  Die Bereinigung der Grenze im.Bereiche der Gastwirtschaft „Zur Bleiche" hat auf Schweizer Gebiet (Gemeinde Stein am Rhein) stattgefunden und ist genau nachzuvollziehen auf Blatt 10 (von 23). Es ist dies eine Grenzverschiebung in nordöstliche Richtung in Form eines Bumerangs geworden – mit einer kleineren Verschiebung der Grenzsteine 416 und 418 entlang der alten Grenzlinie und einer Verschiebung des Grenzsteins 417 auf die neue Grenzlinie mit daneben die neuen Grenzsteine 416A (Bumerangspitze auf Feldweg Grenzübergang), 417A und 417B.


  
    KARTE HEUTIGER KANTON SCHAFFHAUSEN (RELIEFKARTE)
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  Ein hochinteressanter persönlicher Beitrag mit vielen interessanten Details zu den speziellen Besonderheiten des Grenzkantons Schaffhausen samt seinen Grenzübergängen und 1740 Grenzsteinen hat übrigens der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler geliefert mit seinem 2014 – Blog UMRUNDUNG KANTON SCHAFFHAUSEN – CHRISTIAN AMSLER (siehe Karte) Eine grossartige Leistung, die ein ehrliches Kompliment verdient. (https://christianamsler.ch)


  Umrundung Kanton Schaffhausen


  Erlebnis Grenze Schaffhausen


  Schaffhausen ist ein typischer Grenzkanton. 1740 Grenzsteine kann man entlang der Landesgrenze auf unserem Gebiet zählen, 152 km Grenze zu Deutschland und 33 km zu den beiden Nachbarkantonen Zürich und Thurgau. Die gesamte Grenzlänge beträgt 185 km. Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser leben tagtäglich mit der Grenze und wissen auch damit umzugehen.


  Ich gehe gerne als Jogger mit meinem Golden Retriever Nanda in die Natur und an die frische Luft. Das ist eine meiner Lieblingsmöglichkeiten, um vom strengen Regierungsjob etwas abzuschalten zwischendurch. Mein Regierungspräsidentenjahr 2014 nahm ich zum Anlass, die Grenze des Kantons einmal etwas anders zu erfahren. Ziel war es joggend den Kanton Schaffhausen in 12 Etappen zu umrunden und so


  
    	spontan Menschen entlang an der Grenze zu begegnen,


    	unseren Kanton einmal auf eine spezielle, sportliche Art zu erleben


    	und bisher mir unbekannte Ecken zu entdecken, an denen ich vorher noch nie war.

  


  Davon habe ich auf meiner Internet- und meiner Facebookseite berichtet und im Sinne der Verarbeitung das Erlebte festgehalten. Ohne Zeitdruck und mit der nötigen Muse, an einem besonders lohnenden Ort auch einmal anzuhalten und zu verweilen, startete ich zum “Erlebnis Grenze Schaffhausen 2014”.


  Begleiter waren neben Hund Nanda leichte Joggingkleidung, ein kleiner Rucksack mit dem Nötigsten, mein iPhone als Fotokamera und GPS, die Landeskarte 1:25’000 der Eidgenössischen Landestopographie und natürlich der GRENZAUSWEIS.


  Ziel war es auch, dass ich nie mehr als 50 Meter vom Grenzverlauf abweiche. Ich musste dabei auch Gewässer, steile Abhänge, Zäune, Unterholz, Felder, Brombeerranken, Verkehrsträger und sonstige Hindernisse überwinden.


  
    1. Südlicher Kantonsteil Rüdlingen-Buchberg


    2. Oberer Kantonsteil Stein am Rhein - Burg/Degerfeld - Hemishofen - Bibermühle - Staffelwald - Rauhenberg - Murbach - Buch - Hooggen - Blindenhusen - Buecher Schüppel - Spiesshof - Hofenacker - Buttelen - Moskau - Chroobach - Huebhau - Unterwald - Riedern - Waldheim - Özenberg - Öhninger Büel - Ennetbruck - Untersee - Stein am Rhein


    3. Mittlerer Kantonsteil Schaffhausen

  


  Wird in diesem Amsler – Blog der gesamte Grenzverlauf des Kantons Schaffhausen behandelt, so wird in den nachfolgenden Buchtexten nur wieder auf den Grenzverlauf zwischen dem Kanton Schaffhausen und nur dem Kreis Konstanz eingegangen – sonst wird das Ganze allzu unübersichtlich – langgereckt.


  Es fällt dann als erstes auf wie auffällig verzackt der Grenzverlauf manchmal ist mit Richtungsänderungen auf nur wenigen Metern. Diese bestehenden, komplizierten Grenzverhältnisse sind nichtzuletzt auch darauf zurückzuführen, dass nach Feststellung diverser wissenschaftlicher Mitarbeiter der ETH-Bibliothek Zürich, der Kanton Schaffhausen 1803 beim Entstehen des eidgenössischen Staatenbundes an eine Reihe deutscher Territorialherrschaften grenzte (T. Isler (1973), ETH Zürich).


  Dies war beispielsweise auch der Fall in der ehemaligen deutschen Enklave Verenahof bei Buttenhardt und ist noch immer der Fall in der Schweizer (Fast-)Enklave Oberwaldhof/Unterwaldhof (Gemeinde Hemishofen) hoch oben auf dem Schienerberg.


  Und auch der übrige, überaus verzackte Grenzverlauf im restlichen Abschnitt des Oberen Kantonsteils (auch salopp “Ramsener Zipfel” genannt) kann sich sehen lassen. Speziell die Grossgemeinde Gottmadingen ist davon betroffen und die von Jacob Winter gewählte Bezeichnung als GOTTMADINGEN AN DER GRÜNEN GRENZE ist deswegen vollumfänglich zutreffend: Offene Grenze allenthalben.


  5 LANDKREISKREIS KONSTANZ
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            Karte Landkreis Konstanz mit Gemeinden
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            GB 1839/Grossherzogtum Baden
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            Kfz-Kennzeichen

          

        

        	
          https://www.lrakn.de

        
      

    
  


  WAPPEN


  Das Wappen des Landkreises Konstanz zeigt in geviertem Schild in den Feldern 1 und 4 in Blau einen schräg aufwärts gelegenen silbernen Fisch (Felchen), im Feld 2 in Silber ein durchgehendes rotes Kreuz und im Feld 3 in Gold drei blaue Hirschstangen. Das Wappen wurde dem Landkreis Konstanz am 25. April 1974 vom Innenministerium Baden-Württemberg verliehen. Die Wappenbilder symbolisieren die früheren Herrschaftsstrukturen im Kreisgebiet: das Fürstbistum Konstanz und die Reichsabtei Reichenau (Kreuz) sowie die Hegau-Grafen bzw. Landgrafschaft Nellenburg (Hirschstangen). Die Fische sollen den Fischreichtum im Bodensee symbolisieren.


  NACHBARKREISE


  Der Landkreis grenzt im Uhrzeigersinn im Westen beginnend an die Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Sigmaringen und Bodenseekreis. Weiterhin grenzt er an den Bodensee selbst und an die Schweizer Kantone Thurgau und Schaffhausen. Die zum Kreis gehörende Exklave Büsingen am Hochrhein grenzt auch auf einer mehrere hundert Meter an den Schweizer Kanton Zürich.


  GESCHICHTE


  Der Landkreis Konstanz geht zurück auf das alte Bezirksamt Konstanz, das nach dem Übergang an Württemberg 1805/06 (bzw. ab 1810 Baden) errichtet wurde. Die badische Verwaltungsstruktur im Konstanzer Gebiet wurde in den Jahren 1809 (Seekreis), 1832 (Seekreis) und 1864 (Kreis Konstanz) mehrmals verändert. Im Jahr 1872 wurde das Bezirksamt Radolfzell dem Kreis Konstanz zugeordnet. Im Jahr 1936 wurde das Bezirksamt Engen in das Bezirksamt Konstanz überführt.


  KREISFREIE STADT IM KRIEG


  Im Jahr 1939 wurde der Landkreis nochmals geringfügig verändert und Konstanz selbst eine kreisfreie Stadt, die jedoch 1953 wieder in den Landkreis integriert wurde. 1969 kamen die Festung Hohentwiel und 1967 das Wohngebiet Bruderhof in Singen vom Landkreis Tuttlingen zum Kreisgebiet.


  Bei der Kreisreform im Land Baden-Württemberg wurde der Landkreis Konstanz am 1. Januar 1973 um die meisten Orte des aufgelösten Landkreises Stockach, drei Gemeinden des Landkreises Sigmaringen und um den Ort Stetten des Landkreises Donaueschingen auf seinen heutigen Umfang vergrößert. Zum heterogen zusammengesetzten Landkreis gehören das Westufer des Bodensees, Höri und Hegau.


  GEMEINDEREFORM


  Seit Abschluss der Gemeindereform umfasst der Landkreis Konstanz 25 Gemeinden, darunter sieben Städte, wovon Konstanz, Radolfzell am Bodensee und Singen (Hohentwiel) den Titel Große Kreisstadt tragen.


  Größte Stadt ist Konstanz, kleinste Gemeinde ist Büsingen am Hochrhein. Diese liegt als deutsche Exklave zwischen den Schweizer Kantonen Schaffhausen, Thurgau und Zürich, ist Schweizer Zollanschlussgebiet und hat als Besonderheit ein eigenes Kfz-Zeichen. (aus wikipedia.org)


  Der Landkreis Konstanz hat mit rund 285’000 Einwohner (2019) etwa dreieinhalb mal so viel Einwohner wie der Kanton Schaffhausen. Die Stadt Konstanz selbst ist mit 84‘760 Einwohnern (31.12.2018) die grösste Stadt des Landkreises Konstanz und geht fast übergangslos über in die CH-Stadt Kreuzlingen.


  Beide Städte arbeiten auf vielen verwaltungstechnischen Ebenen eng zusammen. In den Corona-Zeiten wurde das alles schwer auf die Probe gestellt: Etwas zu viel des Guten, „Lockerungen“ hin oder her! Da hätte die Berliner Regierung auf die besonderen Verhältnisse in der Konstanz-Kreuzlingen-Agglomeration etwas mehr Rücksicht nehmen sollen.
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    Luftbild Stadt Konstanz mit Hafen Mitte links und Schweiz rund herum

  


  ZÜGE OHNE GRENZEN


  
    ZUGLÄUFE IM LANDKREIS KONSTANZ


    [image: STEINE  MACHEN  GRENZE]


    < nach Schaffhausen  ……  nach St. Gallen/Winterthur /Zürich >
(aus wikipedia.org)

  


  Besonders wichtig für den Landkreis Konstanz ist der Bahnhof Singen, wo Intercity-Anschluss nach Stuttgart und Zürich besteht: Zwei Zugpaare am Tag fahren nach Konstanz. Des Weiteren gibt es vereinzelte Intercity-Verbindungen über die Schwarzwaldbahn in Richtung Köln-Münster.


  Ab Konstanz verkehren Schweizer Binnen-InterCity bis Luzern mit Halt auch am Flughafen Zürich. Im Nahverkehr gibt es den meist stündlich über die Schwarzwaldbahn oder die Gäubahn verkehrenden Regionalexpress, der den Landkreis zwischen Konstanz und Engen durchquert, den zweistündlichen Inter-Regio-Express von Basel nach Ulm, der in Radolfzell und Singen hält.


  Des Weiteren existieren folgende Regionalbahn-Verbindungen: Der Seehas von Konstanz nach Engen, das von der HZL betriebene Seehäsle von Radolfzell nach Stockach, die Regionalbahn von Radolfzell nach Friedrichshafen mit Zwischenhalt in Ludwigshafen die Regionalbahn von Singen nach Schaffhausen mit Halten in Gottmadingen und Bietingen.


  Ja, da liest man richtig: Die mögliche Direktstrecke Stuttgart-Zürich via Schaffhausen wird hier als „Regionalbahn“ bezeichnet und wer heute in Singen ankommt, sei es aus Nürnberg oder Stuttgart, muss sich erst mal auf die Suche begeben, wo und wann der Zug Singen-Schaffhausen überhaupt abfährt und zu welchen Zeiten (selbst miterlebt). Von der Erreichbarkeit des internationalen Flughafens Zürich-Kloten aus Deutschland mal ganz zu schweigen. An anderer Stelle heisst es sogar:


  Mit dem Zug von Zürich oder Singen nach Stuttgart? Geht gut, aber nur, wenn es auf die Ankunftszeit nicht ankommt, denn die Pünktlichkeitsquote auf der Gäubahn liege gerade bei weniger als 70 Prozent. Und die Ausfallquote der dort verkehrenden IC-2-Züge sei fünfmal höher als im übrigen Fernverkehr. Hinzu komme, dass diese IC-2-Züge (Doppelstockwagen) aufgrund inkompatibler Sicherheitstechnik nicht in der Schweiz fahren dürfen und so das Umsteigen in Singen – mit Zeitverlust – notwendig machen. (aus Wikpedia)


  Frage: Wieso funktioniert das ausgeklügelte Schweizer Bahnsystem über Berg und Tal mit hoher Taktung und modernstem Material geradezu perfekt – und nur die Deutsche Bundesbahn mag in ihrem “David gegen Goliath”-Denken mit ihren IC-2-Zügen mit Doppelstockwagen darauf offensichtlich keine Rücksicht nehmen? Wenn diese deutschen Doppelstockwagen wegen” inkompatibler Sicherheitstechnik” (man glaubt’s nicht!) nicht über die Grenze auf Schweizer Gleisen fahren dürfen/sollen, ja, dann könnte man es doch umgekehrt machen. Und lässt Schweizer Waggons auf deutschen Strecken fahren …!


  Nicht nur Jacob Winter kam diese Idee beim Schreiben – und so ersetzen seit März 2010 tatsächlich Intercity-Wagen der Schweizer SBB den (deutschen) IC-2 (ICE) mit seiner (störungsanfälligen) „Neigetechnik“.


  Und so wird jetzt in Singen vor den von Stuttgart kommenden Zug immer eine Lok der SBB gekoppelt – sodass in Singen stets vier Lokomotiven für jeweils zwei Gäubahnzüge im Einsatz sind. Man glaubt es einfach nicht: “Lokwechsel” auch heute noch in modernen, grenzüberschreitenden (EU-)Zeiten? Wie einst in England als auf den neuen Elektroloks noch Heizer mitfuhren …!


  Der Seemoz-Artikel schliesst übrigens mit dem vielsagenden Abschnitt:


  Einig waren sich die TeilnehmerInnen des Bahnforums im Singener Rathaus, dass die Deutsche Bahn an der Gäubahn nach wie vor kein Interesse zeige, diese in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren habe und es wahrscheinlich noch schlimmer werde. „Wäre die Gäubahn eine Straße, wäre sie längst durchgehend zweispurig ausgebaut“, lautete das Fazit von MdB Gastel zu dieser Strecke.


  Und das alles nichtzuletzt wegen der immer offensichtlicheren Fehlplanung des neuen Bahnhofs “Stuttgart 21”? Und obwohl alles 2017 so vielversprechend angefangen hatte! Denn Im Artikel “Gäubahn” des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg auf der Website https://vm.baden-wuerttemberg.de heisst es dazu beispielsweise überaus nachvollziehbar-logisch:


  Die Gäubahn ist eine internationale Eisenbahnstrecke zwischen Stuttgart und Singen mit Verbindungen in die Schweiz und nach Italien. Sie ist als Grundnetzstrecke Bestandteil des Transeuropäischen Eisenbahnnetzes (TEN). Das Land Baden-Württemberg setzt sich bereits seit vielen Jahren für den Ausbau der Gäubahn ein. Ziel des Landes ist es neben einem attraktiven Nahverkehrsangebot, auch ein attraktives Fernverkehrsangebot zu schaffen, das in Bezug auf Fahrzeiten, Komfort, Services und Zuverlässigkeit konkurrenzfähig ist und mit einer Fahrzeit von 2 Stunden 15 Minuten eine wirkliche Alternative zu PKW und Flugverkehr darstellt. 
 Da die Landesregierung nicht auf die Fertigstellung des Ausbaus warten möchte (ursprünglich 2021 geplant), haben sich das Ministerium für Verkehr und die Deutsche Bahn AG als ersten Schritt und Interimslösung auf ein neues Gäubahnkonzept geeinigt. Dieses sieht ab Dezember 2017 eine stündliche Verbindung auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich sowie einen Anschluss an den Fernverkehr in Stuttgart vor. Bereits seit Dezember 2015 profitieren die bisherigen InterCity-Züge von dem besseren Anschluss. Die Landesregierung hält allerdings weiterhin an dem in der deutsch-schweizerischen Vereinbarung von Lugano beschriebenen Ziel einer verkürzten Reisezeit auf 2 Stunden 15 Minuten zwischen Stuttgart und Zürich fest, die vor allem durch den Ausbau der Strecke und den Einsatz von Fahrzeugen mit Neigetechnik erreicht werden soll.


  sowie bezüglich der Strecke Stuttgart-Zürich via Singen/Schaffhausen:


  Das Verkehrsministerium und die Deutsche Bahn AG (DB) haben sich als ersten Schritt und Interimslösung auf ein neues Gäubahnkonzept geeinigt. Ab Dezember 2017 bietet die Deutsche Bahn auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich stündlich Verbindungen mit modernen, neugebauten Doppelstock-Intercity-Zügen an. Der stündliche Fernverkehr ersetzt dabei die heute alle zwei Stunden verkehrenden Regional-Express (RE)-Züge.


  Und was ist daraus geworden? Die Fahrt Stuttgart-Zurich (Luftlinie nur 164 km) dauert heutzutage mit Regionalbahnen bis zu geschlagenen viereinhalb Stunden (mit zwei bis zu vier Mal umsteigen) und bis zu dreienhalb Stunden mit IC-Zügen (zwei Mal umsteigen: In Singen und Schaffhausen). Aber das zu immerhin unschlagbar günstigen Preisen (beispielsweise via www.thetrainline.com) – na sowas!
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    Landkreis Konstanz

  


  GRENZÜBERGÄNGE D/CH


  ZWISCHEN LANDKREIS KONSTANZ UND KANTONEN SH-TG-ZH


  (hierzu auch eBook OEHNINGEN-AN-DER-GRENZE
NACHBARORT DER SCHWEIZ)


  GRENZÜBERGANG INFO


  An einem Grenzübergang, auch Grenzübertrittstelle oder Grenzübergangsstelle kann die Grenze zwischen zwei Staaten legal überquert werden. Dabei ist der Begriff Staat in einem weiteren Sinne zu verstehen, da auch Demarkationslinien zu de facto autonomen Gebieten als Grenze wirken können, z. B. zwischen der Republik Zypern und Nordzypern. Beim Übertritt können, abhängig vom Ein- bzw. Ausreisestaat, diverse Formalitäten verlangt werden. (Wikipedia entnommen)


   Grenzübergänge dienen neben einem geregelten Grenzübertritt oft der routinemäßigen Kontrolle des Personen- und Güterverkehrs. Ziel dabei ist es, illegale Grenzübertritte und Schmuggel zu verhindern. Temporär erfüllen diese Kontrollen auch Abriegelungszwecke, um sich von Schadens- oder Kriegsereignissen im Nachbarland abzugrenzen. So wurden 1986 anlässlich der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl an den Grenzen nach Westeuropa Menschen und Güter auf radioaktive Kontamination hin untersucht und ggf. gereinigt oder abgewiesen. Verstärkte Kontrollen finden auch im Zusammenhang mit Fahndungsmaßnahmen statt.


  GRENZKONTROLLEN


  Für die Grenzkontrollen sind die jeweiligen Behörden des Grenzschutzes und der Zollverwaltung zuständig. Der Umgang der beiden Nachbarstaaten miteinander bestimmt auch die Form der Grenzkontrollen, die dann strenger oder lockerer gehandhabt werden. Da diese ein Teil des jeweiligen Grenzschutzkonzeptes sind, sind an stark geschützten Grenzen auch strenge Kontrollen zu erwarten. Entsprechend fallen bei einer sogenannten grünen Grenze die Kontrollen in der Regel weniger streng aus oder werden gar nicht bzw. werden nur stichprobenartig oder im konkreten Verdachtsfall vorgenommen.


  GRENZÜBERGÄNGE FÜR DEN STRASSENVERKEHR


  Die Kontrollstellen an Straßenübergängen können direkt in einem Gebäude untergebracht sein oder auch getrennt, sodass zwischen den beiden Stellen ein mehr oder weniger breites Gebiet, ugs. als Niemandsland bezeichnet, liegt. Um den Gütertransport im Transit zu vereinfachen, bestehen verschiedene Abkommen (z. B. TIR). Insbesondere an hochrangigen Straßen liegen gelegentlich beide Grenzkontrollstellen gemeinsam ein Stück weit in einem Land und sind für von quer ankommende Fußgänger offen.


  GRENZÜBERGÄNGE FÜR DEN FUSSVERKEHR/GRÜNE GRENZE


  Die Kontrollstellen können am Übergang sein oder auch getrennt, sodass zwischen den beiden Stellen ein mehr oder weniger breites Gebiet, ugs. als “Niemandsland” bezeichnet, liegt. Sie dienen oft dem sogenannten Kleinen Grenzverkehr, teilw. handelt sich um grenzüberschreitende Wanderwege, wobei es sich dann nach deutschem Recht nicht um einen Grenzübergang handelt.


  GRENZÜBERGÄNGE FÜR DEN SCHIFFSVERKEHR


  N.B.: Im Untersee und im Hochrhein verläuft die Staatsgrenze bzw. die Gemeindegrenze genau in der Mitte zwischen beiden Ufern – und ist dies somit auch immer eine EU-Aussengrenze. Diese bedeutet, dass es für die D/CH-Grenzstrecke nördlich des Rheins, d.h. zwischen den Ortschaften Öhningen (D), Stein am Rhein (CH), Hemishofen (CH), Gailingen (D), Dörflingen (CH), Büsingen (D) und Feuerthalen CH), immer wieder zu einer Aufeinanderfolge überaus unübersichtlicher “Grenzüberfahrten” kommen kann. Und dies besonders, wenn nicht nur Anwohner sondern auch Touristen mit ihren Booten auf dem Wasser oder im Wasser schwimmend unterwegs sind.


  6 A GRENZÜBERGANG OEHNINGEN 
– STEIN AM RHEIN
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    Postkarte Haupt-Zollamt Öhningen (Bad) 1926 ETH-Bibliothek Zürich
(entnommen aus www.oehningen-an-der-grenze.de)

  


  Der Grenzübergang zwischen Öhningen und Stein am Rhein ist auf Schweizer Seite seit dem 1. Januar 2006 nicht mehr besetzt. Das Grenzwachtkommando von Schaffhausen erklärte damals, dass die Zolldienstleistungen an diesem Übergang derart wenig in Anspruch genommen wurden, dass eine weitere personelle Besetzung des Überganges nicht mehr rentabel sei.


  Damit konnten bereits ab 01.01.2006, direkt nach dem Volksentscheid 2005 zum CH-Beitritt zum „Schengener Raum“ (offiziell per 12. 12.2008), Personen mit gültigen Reisedokumenten und Waren im Rahmen der Toleranzen die Grenze unkontrolliert überschreiten.


  Für Waren ausserhalb der Toleranzen muss der Warenverkehr auf den Grenzübergang Rielasingen-Ramsen SH ausweichen – für örtliche Gewerbetreibende gibt es Sonderregelungen. Es wird dies mit einem kleinen Schriftstück an der Zollstation bekanntgegeben und nicht mit einem Hinweisschild.


  Der Öhninger CH- Grenzposten "Zoll Stein am Rhein-Grenze" ist somit komplett geschlossen worden, während der etwa 50 m dahinter liegende D- Grenzposten zwischen 08.30 Uhr und 20.00 Uhr für den Schalterverkehr geöffnet ist. Dieser Grenzposten ist fortwährend mit nur einem einzigen Grenzbeamten besetzt zwecks Abstempelung deutscher Kassenquittungen zur nachträglichen Mehrwertsteuer-Rückerstattung.


  Der Öhninger Grenzübergang ist für den LKW-Verkehr allerdings auch weiterhin geöffnet, anders als in Gottmadingen am Steiner Weg nach Buch bzw. nach Stein am Rhein, wo der Gottmadinger Grenzübergang für LKW gesperrt ist. Man kann die Grenze in Richtung Deutschland hier in Öhningen somit komplett ungehindert ohne jegliche Personen – oder Warenkontrolle passieren.


  Die (mobile) deutsche Grenzpolizei (Bundespolizei) kontrolliert – soweit feststellbar – den Grenzübergang Öhningen überhaupt nicht, weder am D-Zollamt, noch auf der Steiner Strasse dahinter. Von der (mobilen) Schweizer Grenzwacht wird allerdings gelegentlich am CH-Grenzübergang mobil kontrolliert, manchmal direkt am (geschlossenen) Schweizer Zollamt, manchmal auch auf der Oehningerstrasse direkt hinter der nichteinsehbaren Rechtskurve.


  “Händ Sie öbbis chauft oder gschenkt übercho?"


  Standardfrage der CH-Zöllner bei Kontrollen


  GRENZÜBERGANG ÖHNINGEN
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            CH-ZOLLSTEIN AM RHEIN-GRENZE.
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            Deutsches Zollamt mit überdachter Kontrollstelle und D-Hoheitsschild.
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            D-Zollamt Öhningen mit Kontrollmöglichkeiten für CH und D in beide Fahrtrichtungen.
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            Blockierter Grenzübertritt in die Schweiz wegen Corona-Pandemie.

          

        
      

    
  


  Die Grenze schneidet die Steiner Strasse in Öhningen übrigens nicht quer sondern schräg: Die ansonsten gerade verlaufende Grenze ab dem Untersee in Richtung Norden schlägt hier ab Grenzstein 425, nur wenige Meter nach der AVIA-Tankstelle, auf der Strasse einen Haken von etwa 50 m in Richtung Öhningen. Und zwar bis Grenzstein 424 (direkt beim weissen Zollgebäude) und geht dann wieder in der gleichen nördlichen Längsrichtung weiter – wie vorhin auch. Auf der Schweizer Seite heisst die Strasse nach der Grenzquerung Oehningerstrasse (mit „Oe“) bzw. Alte Zollstrasse und wie gesagt auf der deutschen Seite Steiner Strasse (L192).


  Das "Hotel Grenzstein" auf Schweizer Gebiet samt grossem Campingplatz steht zwar direkt an der Grenze aber inzwischen auch zum Verkauf, d. h. das Hotel ist geschlossen doch der Campingplatz mit vielen Dauercampern ist geöffnet. Ebenso natürlich die Schweizer AVIA-Tankstelle gegenüber mit Benzinpreisen wie in der EU. Siehe auch die beiden untenstehenden Bilder, wo der (recht willkürliche) Grenzverlauf auf der Strasse genau verzeichnet worden ist – und auch diese wahrlich einmalige Lage von Hotel und Camping direkt auf der Grenze überdeutlich wird. Bisher ist eine solche Grenzsituation bis auf wenige Ausnahmen nirgendwo anders bekannt – die Grenze geht offensichtlich quer durch das Camping- und Hotelgrundstück.
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            Camping-Anreiseplan mit vielen Infos.
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            Camping Grenzstein” direkt an der Grenze.
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            Grenzstein 425
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            An der Steiner Strasse
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            CH-Verkehrshinweisschild auf Parkplatz
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          Grenzstein 424 Mitte rechts an der Steiner Strasse und neben einer Kanalisation. Denkmalsschutz?

        
      

    
  


  Die Corona-Grenzschliessung machte es lange Zeit unmöglich die gewohnte Durchfahrt nach Rielasingen/Singen über Schweizer Gebiet zu nutzen und ging dies nur über den (haarnadelkurvigen) Schienerberg oder entlang dem Untersee via Gaienhofen/Moos – in beiden Fällen ein grosser Umweg. Auch in dieser hoffentlich einmaligen Situation wurde die enge (diesmal verkehrstechnische) Verflechtung von Öhningen und Stein am Rhein überdeutlich. Am Samstag den 16. Mai waren die Blöckierungen wieder weg und kontrollierte an der Steiner Strasse überflüssigerweise der deutsche Zoll, statt der (zuständigen) Bundespolizei.


  Das Städtchen Stein am Rhein gehört, übrigens zusammen mit den Gemeinden Hemishofen, Buch SH und Ramsen SH, zum (dritten) Oberen Teil des Kantons Schaffhausen („Ramsener Zipfel“), der grösstenteils auf der rechten Seite des Hochrheins liegt. Der Ortsteil „Stein am Rhein vor der Brugg“ (mit dem Bahnhof) liegt als einzige Ausnahme auf der linken Hochrheinseite, mitten im Kanton Thurgau.


  Zwischen dem Hegau und dem Kanton Schaffhausen sind die historischen Berührungspunkte wahrlich Legion, beispielsweise mittels ihrer „skurrilen Grenzübergänge“ allenhalben. Wie beispielsweise von Öhningen nach Rielasingen/Singen 2 Mal und von Öhningen in die Stadt Schaffhausen nicht weniger als 6 Mal.


  SKURRILE GRENZGÄNGE


   Der historische Hegau umfasste früher auch einen Großteil des Schweizer Kantons Schaffhausen. Heute erstreckt sich die eigentümliche Landschaft vom westlichen Bodensee bis zur schwäbischen Alb, reicht im Süden an den Rhein und an die Schweiz und grenzt im Norden an die Donau. Die Grenze zu Schaffhausen, dem einzigen rechtsrheinischen Kanton der Schweiz, hat die Region nicht nur in ihrem schweizerdeutsch gefärbten alemannischen Dialekt geprägt. Wer sich hier aufhält, sollte immer einen Ausweis in der Tasche tragen: Ohne sich dessen gewahr zu sein, ist man plötzlich im helvetischen Nachbarland gelandet. 


   Auf dem Weg von Öhningen (D) bei Stein am Rhein (CH) nach Schaffhausen am Rheinfall (CH) beispielsweise überquert man auf der 22 Kilometer langen Strecke sechsmal die Landesgrenze, ohne einen einzigen Zöllner oder Schlagbaum zu sehen. Gänzlich „international“ wird es in der deutschen Exklave Büsingen, die am rechten Rheinufer zwischen Gailingen und Schaffhausen gelegen ist. Die Gemeinde mit etwa 1.500 Einwohnern verfügt über eine deutsche und eine Schweizer Postleitzahl. Hier gilt das deutsche Steuerrecht, ihre Einkäufe aber bekommen die Büsinger gegen Schweizer Franken. (aus www.hegau.de)


  KURZINFO GRENZSTEINE


  In früheren Zeiten wurde die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz nur mittels Granitgrenzsteine markiert, doch heutzutage werden die im GPS-Zeitalter eigentlich nicht mehr direkt gebraucht. Es stellt sich daher die Frage, was mit diesen alten, teils von Moos und Flechten überwucherten, manchmal auch schief stehenden Grenzsteinen geschehen soll. Denn immerhin handelt es sich trotz des (knappen) Beitritts der Schweiz zum Schengen-Abkommen noch um eine echte Staatsgrenze, die nicht nur – wie bereits gesagt – EU-Außengrenze ist sondern auch zusätzlich die Grenze zwischen dem NATO-Militärbündnis und einem neutralen Staat. Und zudem um denkmalgeschützte Objekte.


  TEXT-WIEDERHOLING AUS KAPITEL GRENZSTEINE Diese alten CH/D-Grenzsteine werden auch heutzutage immer noch ausgewechselt und erneuert. Die alten Grenzsteine (ca. 30 x ca. 30 cm mit einer Länge von bis zu 2.00 m), die jahrzehntelang treu gedient haben, werden aber nicht einfach entsorgt, sondern weiterhin aufbewahrt und manchmal an repräsentativer Stelle wieder aufgestellt: Wie beispielsweise im Ramsen am Rathaus und in Rielasingen bei Hotel Krone. Angesichts des Gewichts von rund jeweils rund 300 Kilo jedoch keine sehr leichte Aufgabe. Die neu gesetzten Betongrenzsteine bekommen allerdings nicht mehr die Inschriften GB und CS mit der Jahreszahl 1839 und dem Zusatzbuchstaben bezüglich der Anliegergemeinde (mit dem ersten Buchstaben derselben), sondern neben der Nummer nur noch D (für Deutschland) und S (für Schweiz) sowie das Jahr der Neuaufstellung.


  Bei den alten Grenzsteinen bedeutet übrigens GB = Grossherzogtum Baden und CS = Canton Schaffhausen, während die Zahl 1839 sich auf den "Grenzberichtigungsvertrag" von 1830 zwischen der Schweiz und Baden bezieht. Dieser Grenzvertrag wurde 1839 mittels weitläufiger Grenzstein-Vermarkung in die Tat umgesetzt. Insgesamt wurden die rechtsrheinischen Schweizer Gebiete – und da speziell der Kanton Schaffhausen – durch etwa 1740 Stück je 300 Kilo schwere Grenzsteine (inklusive Fundament) von Deutschland getrennt – die wie gesagt ab 1839 eingesetzt wurden. Dieser Grenzvertrag wird auch heute noch kontrolliert Massgeblich hierfür war das diesbezügliche Grenz- Abkommen von 1839 "Einigung der Grossherzoglich badischen Staatsregierung und der Eidgenossenschaft von 1839":


   "Da, wo die Landesgrenze bisher unbestritten geweseni ist, sollen die bereits bestehenden Marksteine als maasgebend betrachtet werden; sie sind jedoch sämtlich, einerseits mit den Buchstaben GB-Grossherzogtum Baden, so wie mit der Jahreszahl 1839, andereseits aber mit den Buchstaben CS-Canton Schaffhausen, so wie mit einer fortlaufenden Nummer zu bezeichnen; auch ist auf den Kopf derselben das betreffende Winkelmaas einzuhauen".


  Hierzu ist ergänzend zu sagen, dass die durchgehende Linie auf dem Kopf eines Grenzsteines, sowohl bei den alten wie auch bei den neuen Grenzsteinen, der so genannte "Weiser" ist (auch "Weisung" genannt), der im Gesetzestext mit "Winkelmaas" bezeichnet wird. Er zeigt die jeweilige Richtung der nächsten Grenzsteine an, das angesetzte kurze Stück dagegen weist zum genauen Grenzpunkt, beispielsweise die Flussmitte.


  GRÜNE GRENZE ZU STEIN AM RHEIN
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            Wegweiser mit Infos.
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            Die beiden Grenzübergänge bei Hof Bleiki …
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            … und am Ölberg.

          

        
      

    
  


  Öhningen grenzt auf der westlichen Seite rund um den Hauptgrenzübergang zuerst an Stein am Rhein und dann etwas nördlicher an die Gemeinde Hemishofen. Ab dem offiziellen Öhninger Grenübergang zu Stein am Rhein gibt es dann in Richtung Norden u.a. die GRÜNE GRENZE – Übergänge beim Hof Bleiki und am Ölberg (siehe gelben Wegweiser).


  Und natürlich gibt es noch immer – ähnlich wie in der Gottmadinger Gegend – vielerlei unkontrollierte "Schleichwege" im Grenzbereich zwischen Öhningen und Stein am Rhein bzw. nach Hemishofen hoch auf dem Schienerberg, die eine unkontrollierte Einreise nach Deutschland sehr erleichtern. Nichtzuletzt auch, da das hügelige Gelände rund um Öhningen bzw. auf der Höri sich hier weniger gut für mobile Kontrollen eignet. Es bleibt somit festzustellen, dass es neben dem offiziellen Strassengrenzübergang Öhningen-Stein am Rhein im sonstigen Grenzbereich „rund herum“ eine leicht zu überschreitenden GRÜNE GRENZE in beiden Richtungen gibt.


  Zum „Oberen Müliweiher“ in der Schweiz in Richtung Vereinsheim steht im freien Gelände beispielsweise nur ein Grenzschild mit der lakonischen Mitteilung “Grenzübertritt verboten”. Und die Feldweg-Grenzübergänge beim Hof Bleiki und am Ölberg in der Nähe vom “Hofgut Stutenberg” sind nur auf den zweiten Blick zu erkennen. Um hier hinzukommen folgt man der Oberdorfstrasse im Ortsteil Öhningen und biegt bei der “Höri-Garage Leitner” nach rechts ab in ein Strässchen, das steil zum Sonnenhof ansteigt, Dann geht es nach links weiter auf einem Wiesenweg zu einer Weggabelung beim Hof Bleiki. Der Grenzübergang hier führt zur Oberen Müliweiher und nach rechts geht es schliesslich entlang der Grenze am „Hofgut Stutengarten“ vorbei zum Ölberg (590 m ü.M.) – und nach links zum Grenzübergang Ölberg.


  Die Bereinigung der Grenze im.Bereiche der Gastwirtschaft „Zur Bleiche" hat auf Schweizer Gebiet (Gemeinde Stein am Rhein) übrigens erst 1967 stattgefunden – dieselbe verlief quer durch das Wirtschaftsgebaüde des Gasthofs „zur Bleiche“. Siehe hierzu auch Kapitel GRENZSTEINE. Es ist dies eine kleinere Grenzverschiebung in nordöstliche Richtung in Form eines Bumerangs geworden – mit einer Verschiebung der bestehenden Grenzsteine 416 und 418 entlang der alten Grenzlinie und einer Verschiebung des Grenzsteins 417 auf die neue Grenzlinie mit daneben die neuen Grenzsteine 416A (Bumerangspitze auf Feldweg Grenzübergang), 417A und 417B.
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    ÜBERSICHTSKARTE MIT GRENZVERLAUF RUND UM ÖHNINGEN

  


  6 B GRENZÜBERGANG FROSCHENGÄSSLE
 ÖHNINGEN– RHIGÜETLIWEG STEIN AM RHEIN


  RADWANDERWEG (entnommen aus www.oehningen-an-der-grenze.de)


  Das Froschengässle (auf deutscher Seite) und der Rhigüetliweg (auf Schweizer Seite) verläufen entlang dem Rhein auf flachem Gelände und sind als weiterer Grenzübergang zwischen Öhningen und Stein am Rhein anzusehen– allerdings auf der deutschen Seite nur für Radfahrer und Wanderer.


  Der CH-Rhigüetliweg zweigt von der CH-Oehningerstrasse ab und bis zur Grenze unweit von Öhningen ist der Rhigüetliiweg hier asphaltiert– und der PKW-Verkehr für Anlieger und Landwirtschaft bis zur Grenze erlaubt.


  Auf dem Schotter-Teilstück auf Öhninger Seite ist das Froschengässle allerdings nur als Fahrradweg bzw. Wanderweg markiert. An der Grenze selbst ist eine allfällige PKW-Durchfahrt in Richtung Öhningen normalerweise mittels 2 weissroter Pfosten im Asphaltbelag blockiert. Wegen der Corona-Pandemie aber vor allem wegen uneinsichtiger Autofahrer war auch dieser Grenzübergang mit Betonpollern verbarrikadiert worden– man glaubt’s nicht!


  Die Grenze verläuft hier ab dem Rhein (Grenzstein 427) übrigens via Grenzstein 426 schnurstracks in nördliche Richtung bis Grenzstein 425 an der Steiner Strasse– teilweise entlang einem kleinen Bach-Rinnsal ("Grenzbach")– manchmal geht es richtig steil nach oben.


  
    STRASSENBELAGSGRENZE SCHWEIZ-DEUTSCHLAND
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    Strassenbelagwechsel als richtiger Grenzübergang Hier beim Rest des alten Schweizer Hoheitszeichens und beim Wechsel des Strassenbelags von Asphalt (CH) nach gehärtetem Schotter (D) verläuft wohl die richtige Staatsgrenze. Der Mittelpfosten wegen des PKW-Verkehrs ist entfernt worden– PKW-Verkehr ist somit möglich… Nach dem Fahrrad-Verbotsschild geht es dann zum Uferwanderweg mit der Brücke.
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            Schweizer und deutsches Hoheitszeichen.
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            Rhigüetliweg mit Grenze und Uferwanderweg.

          

        
      

    
  


  Etwa 50 m zurück in Richtung Schweiz steht ein gusseiserner CH-Grenzpfahl mit einem sehr schönen gusseisernen Hoheitsschild des Kantons Schaffhausen. Meistens stehen die in direkter Nähe zu Grenzsteinen doch an diesem Radfahrer-Grenzübergang ist dies nicht so. Es gibt hier direkt am Weg keinen Grenzstein, während es am Hauptgrenzübergang zwar 2 beidseitige, ziemlich nahe Grenzsteine gibt– doch kein Schweizer Hoheitszeichen. Dafür gibt es an beiden Grenzübergängen je ein deutsches (unbeschädigtes…) Hoheitsschild, wie gewohnt in gelb mit schwarzem Adler.
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            Rhigüetliweg mit Wegeschmuck
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            Radwegdistanzen
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            CH-Hoheitszeichen

          

        
      

    
  


  Auf der Schweizer Seite befindet sich auf der Rheinseite ein grosser Bauernhof mit der Adresse Rhigüetl 1. Auch ist der Rhigüetliweg hier mit grossen Metallkugeln künstlerisch aufgewertet worden– und kein "Wildnis" wie auf der deutschen Seite.


  Vom Fröschengässle geht kurz vor dem Grenzübergang der Pontonierweg als Uferwanderweg zum Untersee hinunter. Mit der grenzüberschreitenden Brücke EXPO 2002 ("Regenbogenbrücke") auf diesem Wanderweg entlang dem Untersee ist eine interessante EU-Geschichte verbunden, die hier im Rahmen einer deutsch-schweizerischen Verständigung durchaus erwähnt werden darf.
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          426 aus 1935 oben auf dem Hügel
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          427 aus 1839 unten am Untersee
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  Grenzstein 426 steht hoch oben im Feld einige hundert Meter entfernt und trägt die Jahreszahl 1935. Merkwürdig ist, dass kein D (für Deutschland) sondern ein B (wohl für Baden-Württemberg) eingeritzt ist. Auch gibt es noch die Inschrift LG (für Landesgrenze). Die "Weisung" oben auf dem Stein ist ein gerader Strich in Richtung Untersee. Oben am Steiner Weg beim offiziellen Grenzübergang stehen übrigens die beiden 1839 Grenzsteine 425.und 424 Und auf der Unterseeseite steht der 1839– Grenzstein 427 mitten auf der Weide ungefähr zwischen der Regenbogenbrücke direkt am Untersee und dem Froschengässle/Rhigüetli-Radwanderweg– und auch hier eine schnurgerade "Weisung“. Die Verbindungslinie zwischen beiden Grenzsteinen schneidet den Radwanderweg jedoch viel weiter zurück von der heutigen (Strassenbelags-)Grenze in Richtung Stein am Rhein. Vielleicht doch mal im Grundbuch nachschauen ob alles seine Richtigkeit hat?


6 C GRENZÜBERGANG UFERWANDERWEG

ÖHNINGEN – RHIGÜETLI STEIN AM RHEIN

(entnommen aus www,oehningen-an-der-grenze.de)
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EU-Infotafel Regenbogenbrücke



Es sind auf diesem Uferwanderweg (mit Fahrradverbot) keine deutschen oder Schweizer Hoheitszeichen aufgestellt. Und wie bei der legendären Holzbrücke Gailingen-Diessenhofen – mit einem gelben Punkt – ist die Grenze in der Mitte der "Regenbogen- Brücke“ hier überhaupt nicht markiert worden. Dafür sind bereits einige Liebesschlösser zu sehen – immer ein gutes Zeichen für eine Brücke … Während der Corona-Pandemie war die Brücke allerdings nicht gesperrt worden. Gut so!

Der D-Pontonierweg geht in Öhningen vom Froschengässle kurz vor der Grenze zum Untersee und mündet später als kleine CH-Seitenstrasse in die Steiner Oehningerstrasse. Die Regenbogenbrücke dazwischen wurde von der "Europäischen Kommission" über den "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE) finanziert. Und zwar als Symbol für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Schaffhausen und dem Land Baden-Württemberg. Auf der Website www.tourismus-untersee.eu heisst es zu diesem "Grenzübergang“ auf einer speziellen "Die Brücke „Regenbogen“-Website:

Ein Brückle – grenzüberschreitend – das auf dem Ufer-Wanderweg von Öhningen nach Stein 
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